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Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung 
(Open Government)

Positionspapier der Fachgruppe Verwaltungsinformatik 
und des Fachbereichs Informatik in Recht und öffentlicher 
Verwaltung der Gesellschaft für Informatik

Verschiedene Informations- und Kommunikationstechnologien 
tragen als Mittel dazu bei, dass sich Politik, Staat, Verwaltung 
und Gesellschaft weiter öffnen und dadurch nachhal-
tig verändern. Immer mehr Bürger fordern zunehmend die-
se Öffnung von Staat und Verwaltung ein. Die Fachgruppe 
Verwaltungsinformatik (FG-VI) und der Fachbereich Informatik 
in Recht und öffentlicher Verwaltung (FB-RVI) der Gesellschaft 
für Informatik (GI) empfehlen daher den verantwortlichen 
Akteuren in Politik und Ver waltung, sich zeit nah mit die-
ser als „Open Govern ment“ umschriebenen Entwicklung, 
ihren Chancen und Herausforderungen ange messen ausei-
nander zu setzen. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit 
der proaktiven Mitgestaltung eines offenen Regierungs- und 
Verwaltungshandelns, anstatt von einer möglicher weise un-
kon trollierbaren Dynamik erfasst zu werden, die auch zu uner-
wünschten Ergebnissen führt. 

Derzeit lässt sich eine zunehmende Öffnung von Staat und 
Verwaltung (Open Government) beobachten. Markante Zeichen 
dieser Entwicklung sind Wahl erfolge 
verschiedener Parteien, die auch durch 
Vorschläge zu einem neuen Politikstil, 
mehr Trans parenz und intensiver 
Bürgerbeteiligung erzielt werden, so-
wie neuartige und bisher kaum vor-
stellbare Formen der Zusammenarbeit 
und Innovation. Diese Entwick lung 
wird besonders durch die zuneh-
mende Verwendung sozialer Medien 
und Web 2.0-Technologien geprägt. 
Allerdings entsteht der Eindruck, dass 
dies die Bundes-, Landes- und kom-
munalen Verwaltungen überwiegend un vor bereitet trifft. Mit 
einzelnen Aktionen zu ausgewählten Schwerpunkten wie etwa 
„Bürgermitwirkung“, „Beteiligungshaushalte“ und „Open 
Government Data“ wird zunächst auf diese Entwicklung rea-
giert, ohne dass dies einem Gesamtansatz gerecht wird oder dass 
die bereit gestellten Mittel aus reichen. 

Open Government lediglich auf „Open Government Data“ 
und auf den „Wert der frei zu gänglichen Datenschätze der 
Verwaltung“ zu reduzieren greift bei weitem zu kurz. FG-VI 
und FB-RVI regen hier ein gemeinsames Begriffsverständnis so-
wie ein Leitbild zu Open Govern ment an. Der grundlegende 
Paradigmen- und Perspektivwechsel muss darin klar zum 
Ausdruck kommen. Beides soll als Grundlage dienen, um die 
sich aktuell drängenden Herausforderungen zu bewältigen und 
die offenen Fragestellungen zu klären. Des Weiteren ist ein ge-
meinsames Verständnis mit einer klaren Zielvorstellung für 
eine erfolgreiche Umsetzung abzustimmen. Dem Verständnis 
der Fachgruppe Verwaltungsinformatik der GI nach basiert 
die Öffnung auf sieben grundlegenden Prinzipien: Offenheit, 

Transparenz, Ver antwortungsbewusstsein, Beteiligung, 
Zusammenarbeit, Kohärenz und (volks-)wirtschaftlicher Nutzen. 
Für eine breite Akzeptanz ist deren konkrete Ausgestaltung eine 
der Herausforderungen. Sie bedarf koordinierter und über-
legter Maßnahmen, die in einem Gesamtansatz zu verankern 
sowie ganzheitlich zu planen und zu realisieren sind. Gefordert 
sind daher gezielte Initiativen seitens der poli ti schen Akteure, 
in Kooperation mit den Verwaltungen, der Wissenschaft und 
gesell schaftlicher Vertreter, um ein solches Gesamtkonzept zu 
erarbeiten und entsprechend koordinierte Maßnahmen zu ini-
tiieren. Dabei sollen auch mögliche Gefahren von zu einseitigen 
Aktivitäten verantwortungsvoll abgewogen werden. In den nach-
folgenden Erläuterungen wird auf diese Forderungen entlang der 
wesentlichen Prinzipen von Open Government näher eingegan-
gen.

Mit Offenheit wird die ständige Bereitschaft von Staat und 
Verwaltung umschrieben, sich Anderen gegenüber zu öffnen, 
über bewährte Verfahren auf Neues einzulassen und Impulse 
von außen aufzunehmen. Der Ansatz der Offenheit bündelt tech-
nische Ansätze wie offene Stan dards, offene Schnittstellen, offene 
Daten und offene Software, die inhaltliche Ergebnisoffenheit, 
die offene Gesellschaft im Popper‘schen Sinne und damit die 
generelle Öffnung von Staat und Verwaltung gegenüber der 
Bevölkerung, der Wirtschaft, der Presse und dem Dritten Sektor.

Staat und Verwaltung können Transparenz durch moder-
ne Informations- und Kommunikationstechnologien schaf-
fen, indem sie Vorgänge, Argumente, Ent schei dungen und 
deren Konse quenzen von außen und von innen nachvoll-
ziehbar machen. Die Öffentlich keit wird so in die Lage ver-
setzt, zu jeder Zeit von überall her Zugang zu den rele-
vanten Informationen von Regierung und Verwaltung zu 
erhalten und sie zu verstehen. Der Ansatz vernetzter of-
fener Daten fördert Verwaltungstransparenz. Behörden kön-
nen diese Gedanken im Sinne offener Verwaltungsdaten 
und eines proaktiven Informationsfreiheitsgesetzes auf-
greifen und etwa ihre Haushaltsdaten, Grundlagen zur po-
litischen Entscheidungsfindung, Lehr materialien (Open 
Educational Resources) oder wissen schaftliche Studien und 
Forschungsergebnisse von sich aus, umfassend und zeitnah ver-
öffentlichen. Unsere Gesellschaft verfügt mit dem Internet bereits 
über eine tech ni sche Infrastruktur, die diese Transparenz für alle 
Bürger tagesaktuell erlebbar macht. Da dies neue Möglichkeiten 
zur Kontrolle, Manipulation und Instrumentalisierung eröff net, 

Nachrichten

»Immer mehr Bürger fordern 
zunehmend diese Öffnung von Staat 
und Verwaltung ein.«
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können auch Irritationen entstehen, die es abzuwägen und mög-
lichst zu vermeiden gilt.

Verantwortungsbewusstsein in offenen Strukturen bedeutet, 
dass von Regierung und Verwaltung ein vertrauensvolles und 
verantwortungsbewusstes Handeln erwartet wird. Staat und 
Verwaltung bleiben wichtige Institutionen in der Gesellschaft. 
Als Vorbilder sind sie zu Fairness, Gemeinwohlorientierung und 
Nachhaltigkeit im Sinne von Leit bildern verpflichtet. Weiterhin 
stehen sie für Rechtmäßigkeit, Gerechtigkeit, Demokratie, 
Bürgerorientierung, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Eine 
enge Vernetzung mit der Bürgerschaft hilft ihnen, Vertrauen in 
die Legitimation staatlichen Handelns glaubwürdig aufzubauen 
und das Gemein wesen zu festigen.

Web 2.0-Technologien eröffnen neue Formen der Beteiligung 
der Bürger an Meinungs bildung und Entscheidungsfindung. 
Die Partizipation wird zunehmend von sozialen Medien ge-
prägt. Soziale Netzwerke und das Internet schaffen Raum für 
neue Gemein schaften, Diskussionen, 
Konsultationen, Beteiligungshaushalte, 
Ab stimmungen und Wahlen, aber 
auch zur öffentlichen Kontrolle und 
Kommentierung in Echtzeit. Die Bürger 
merken rasch, wenn Ihnen nur eine 
Scheinbeteiligung vorgegaukelt wird. 
Neue For men der Meinungsbildung 
und Abstimmung wie etwa 
Stimmendelegation können das reprä-
sen tative System weiterentwickeln und 
die demokratische Legitimität stärken. 

Dies ermöglicht neue Formen zur 
Zusammenarbeit. Mit der Bereit stellung 
von Werk zeugen werden verteilte Gruppen innerhalb und au-
ßerhalb der Ver waltung in die Lage versetzt, gemeinsam ergeb-
nisoffen Texte und Dokumente zu erstellen, Umsetzungskonzepte 
zu gestalten, Software zu programmieren, zielorientiert zu han-
deln, konstruktiv zu kommentieren, Ergebnisse zu bewerten und 
das Vorgehen nachvollziehbar zu dokumentieren. Ein schnel-
ler gemeinschaftlicher Informations austausch eröffnet zudem 
Optimierungspotentiale für Organisationen und organisationsü-
bergreifende Prozessabläufe. 

Mit Kohärenz wird im Rahmen der Öffnung ein stimmiges 
nachhaltiges Handeln unter Berücksichtigung verschiedener be-
rechtigter Zielvorstellungen beschrieben. Ein solches Wirken 
ist nicht trivial. Für Erfolge muss dazu auf Rationalität, 
Aufgabenverantwortung und die abgestimmte Nutzung der vor-
handenen Kräfte gesetzt werden. Dass Open Government nicht 
ohne eigenen Aufwand und Einsatz funktionieren wird, muss da-
bei explizit ins Bewusstsein gerufen werden.

Die Öffnung von Staat und Verwaltung bietet mittelfri-
stig Chancen auf einen gemeinwohlorientierten Nutzen, 
einen wirtschaftlichen Mehrwert und mehr Effizienz: 
Open Inno vation generiert Innovationsimpulse von au-
ßen und wird zum Treiber für Innovationen und Kreativität. 

Offene Prozess- und Wertschöpfungsketten erlauben die 
Einbindung Dritter in bestehende Verfahren und Abläufe ohne 
Reibungsverluste. Im Sinne einer Wirtschaftsförderung kön-
nen offene Daten und freie Informationen der Ver waltung 
zum Fundament neuer Geschäftsmodelle der Wirtschaft 
werden. Dies steigert den Raum zur öffentlichen und pri-
vaten Wertschöpfung und eröffnet Potentiale für eine inten-
sivere Bürgerbeteiligung. Gemeinwohlorientierte und nicht-
monetäre Nutzen und Mehrwerte liegen beispielsweise in 
einer engeren Zusammenarbeit, einer offenen Kon trolle durch 
die Öffentlichkeit, einer Stärkung des Vertrauens in Staat und 
Verwaltung sowie in neuen Formen von Themensetzung, persön-
licher Entfaltung und Selbst verwirklichung.

Die Skizzierung eines solchen breit angelegten Leitbildes für 
Open Government darf nicht davon ablenken, dass auch mit 
negativen Auswüchsen, unkontrollierbaren Ereig nissen und 
uner wünschten Resultaten zu rechnen ist. Eine frühzeitige Aus-
einander setzung mit Chancen, Grenzen und Risiken hilft, die 

Potentiale realistisch ein zu schätzen, Steuerungsmaßnahmen zu 
ergreifen und den künftigen Kurs zu bestimmen. 

Trotz des bemerkenswerten Engagements aus gewählter Akteure 
in Politik, Staat, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
muss festgestellt werden, dass es derzeit rund um die skiz-
zierte Öffnung von Staat und Ver waltung einen akuten 
Forschungsbedarf gibt, da viele Fragen bisher nicht um fas send 
be handelt werden konnten und verschiedene Verständnisse 
und Erwartungshaltungen existieren. Neben grund legenden 
Fragestellungen zum Ver ständ nis von „Open Government“, 
„Transparenz“, „Bürgerbeteiligung“, „Zusammenarbeit“, „offe-
ner Inno vation“ und „offenen Daten“, deren theoretischer 
Fundierung, deren Trends und deren bedachter Bewertung geht 
es eben so um Handlungsempfehlungen für die Praxis: Wie 
kann das skizzierte Potential mög lichst gut erschlossen wer-
den? Welche Aktivitäten werden von Gemeinden und Städten, 
Landkreisen, Ländern, dem Bund und der EU erwartet? Wie 
sollen diese Akteure im föderalen Mehrebenensystem zusam-
menwirken, ohne dass das Rad mehrfach neu erfunden wird? Wo 
liegen attraktive Geschäfts modelle und gesell schaftlicher Nutzen? 
Wie ist ausgewogen mit markt beherrschenden Akteuren und en-
gagierten technikaffinen Initiativen umzugehen? Wie kann das 
Dilemma digitaler Kluften verhindert werden? Wie nutzt und 

»Wie kann das skizzierte Potenzial 
möglichst gut erschlossen werden?«
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wie skizziert man vorhandene offene Daten-, Informations- und 
Wissensbestände? Verliert Macht an Wir kung durch Offenheit? 
Wie verändert sich die Ent scheidungsfindung in Politik, Re-
gierung und Verwaltung? Welche Konsequenzen erge ben sich 
dadurch für das bestehende Demokratiemodell? Wie sieht das 
Handwerkszeug für Politiker und Führungskräfte zum Handeln 
in offenen Strukturen aus? Wie kann neues Vertrauen gewon-
nen und die Spaltung der Gesell schaft über wun den werden? 
Wie soll mit Whistleblowern und Leaking-Plattformen kon-
struktiv umge gangen werden? Welche zusätzlichen Maß nahmen 
zum Risikomanagement sind mit Blick auf potentielle Gewinner 
und Verlierer einzuleiten? Welche be kannten Fehler und Fehl-
inter pretationen können durch einen frühzeitigen Austausch 
vermieden werden? Wo müssen, auch mit Blick auf das Grund-
gesetz und die Rechts ordnung, Grenzen gesetzt werden? Welchen 
Einfluss hat dies für das Spannungs verhältnis von Sicherheit 
und Freiheit in der Gesellschaft? Was erscheint überhaupt als 
umsetzbar? Diese und weitere Fragen drängen nach Antworten 
und können heute nicht mehr nur monodisziplinär beantwortet 
werden. Ganz im Sinne der Verwaltungsinformatik sollen sie ge-
meinsam interdisziplinär und auch mit 
Unterstützung kollaborativer Werkzeuge 
bewältigt werden.

Aus Sicht des Fachbereichs Informatik in 
Recht und öffentlicher Verwaltung sowie 
der Fach gruppe Verwaltungsinformatik 
der Gesellschaft für Informatik erge-
ben sich zu diesen Fragen folgende 
vier Handlungsempfehlun gen zu Open 
Government für Politik und Verwaltung:

  Die skizzierten Veränderungen müs-
sen noch stärker öffentlich debat-
tiert werden. Die Gesellschaft für 
Informatik selbst wird mit Beiträgen ihrer Gliederungen 
die bisher eher technisch, politisch und rechtlich getrie-
bene Dis kus sion um Facetten zur gesell schaftspolitischen 
Verantwortung und zur Technikfolgenabschätzung bereichern. 
Hierzu steht sie mit ihren Mitgliedern, Fach bereichen und ih-
rer Expertise als kompetenter Gesprächspartner bereit. 

  Insgesamt sollte rasch ein gemeinsames Verständnis der 
Öffnung von Staat und Ver waltung gefunden werden, aus 
dem sich Leitbilder, ambitionierte Ziele und Strategien zur 
ganzheitlichen Erreichung dieser Vorgaben ableiten las-
sen. Die sieben skiz zier ten Prinzipien verstehen sich für 
diesen öffentlichen Diskurs als Impuls der GI-Fach gruppe 
Verwaltungsinformatik. Es empfiehlt sich ein offener 
Erkenntnisprozess. Jeder Interes sierte soll die Möglichkeit ha-
ben, sich mit eigenen Beiträgen und Vorschlägen zu be teiligen. 
Zu denken ist etwa an eine Verankerung zentraler Begriffe 
wie „Open Govern ment“, „Open Data“, „Transpa renz“ 
und „Innovation“ in den künftigen E-Government-Gesetzen 
des Bundes und der Länder auf Basis dieses gemeinsamen 
Erkenntnis prozesses. Eine Strategie zur weiteren Erschließung 
und Nutzung offener Verwaltungsdaten wäre hilfreich. Diese 
Debatte soll im Sinne einer konstruktiven Weiterentwicklung 

unserer parla mentarischen Demokratie erfolgen, mit einem 
klaren Bekenntnis zum Grund gesetz und einem Blick auf die 
Möglichkeiten und Risiken moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien. 

  Politik und Verwaltung müssen diesen Erkenntnisweg nicht 
mehr alleine gehen. Über 57 Staaten beteiligen sich bereits an 
der internationalen Open Government Partner schaft (http://
www.opengovpartnership.org), um gemeinsam die aktu-
elle Heraus forderung der Öffnung zu bewältigen und um 
dabei voneinander zu lernen. Wert volle Impulse kommen 
dann nicht mehr nur aus der Verwaltung, der Wissenschaft, 
der Zivilgesellschaft und der Netzgemeinde, sondern auch 
aus dem ständigen Austausch mit anderen Akteuren welt-
weit, die vor Ort vor den selben Herausforderungen stehen 
und diese zeitnah lösen müssen. Von einer Einbettung in 
einen solchen offenen und kontinuierlich konstruktiv an-
gelegten Verbesserungsprozess würden alle Bürger und unse-
re Wirtschaft profitieren. Insofern empfehlen der Fachbereich 
und die Fachgruppe Verwaltungsinformatik den verantwort-

lichen Entscheidungsträgern, zeitnah eine aktive Beteiligung 
Deutschlands an der Open Government Partnerschaft einzuge-
hen und diese mit Leben zu füllen. 

  Gerade mit Blick auf den skizzierten akuten Forschungsbedarf 
einerseits sowie laufende und beabsichtigte Forschungen 
zu Open Govern ment andererseits empfiehlt es sich für 
Bund, Länder und Kommunen, mit gezielten, abgestimmten 
Fördermaßnahmen zum gemeinsamen Wissensaufbau bei-
zutragen und im Sinne von Open Access dieses Wissen allen 
Interessierten frei zugänglich zu machen. 

»Die skizzierten Veränderungen 
müssen noch stärker öffentlich debattiert 
werden.«
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Speyerer Forum zur Kommunal- und Verwaltungsreform
Der Landkreis – ein Auslaufmodell? Zur Rolle der Kreise 
im Mehrebenensystem
21.-22. Februar 2013, Deutsche Universität für Verwal tungs-
wissenschaften, Speyer
Die Landkreise übernehmen im deutschen Staats- und Ver-
wal tungsaufbau sowohl bei der Erledigung kommunaler Auf-
gaben als auch bei der Erfüllung staatlich übertragener Auf-
gaben eine wichtige Funktion. Negative Bevölkerungs- und 
Fi nanz entwicklungen, gestiegene Anforderungen an die Auf-
ga ben erledigung sowie Debatten über Metropolregionen und 
Re gionalkreise haben den Anpassungs- und Reformdruck 
auf die Kreise jedoch deutlich erhöht. Kreisfusionen, bei de-
nen einzelne Landkreise größer als Bundesländer werden, sind 
in Deutschland mittlerweile ebenso Realität wie die Bildung 
von Städteregionen und Regionalverbänden. Ziel der Tagung 
ist es daher, einen Überblick über aktuelle Reformdebatten 
und -erfahrungen zu geben sowie mögliche Szenarien der zu-
künftigen Entwicklung und Positionierung kreislicher kom-
munaler Selbstverwaltung im politisch-administrativen Mehr-
ebenensystem zu erörtern. Ausgewiesene Experten und Praktiker 
aus Landes- und Kommunalverwaltung, Regionen, Spitzen-
verbänden und Wissenschaft diskutieren Stärken, Schwächen, 
Entwicklungspotenziale und Herausforderungen für die 
Kreisebene in Deutschland. Dabei sollen Fragen des Gebiets-
zuschnittes und der Finanzierung ebenso Gegenstand sein wie 
das Verhältnis der Kreise zu unter- und übergeordneten Ebenen, 
ihre politische Führung und demokratische Legitimation.

Weitere Informationen: http://www.dhv-speyer.de/Weiterbildung/
wbdbdetail.asp?id=589

Seminar: Interkommunale Kooperation – Pflicht oder 
Kür?

25.-26. Februar 2013, Deutsches Institut für Urbanistik,  Berlin
Kaum jemand wird sich gegen die Wichtigkeit oder 
Notwendigkeit von Kooperationen aussprechen. In der Praxis 
ist es jedoch deutlich schwieriger, sich von einem „Kirchturm“-
Denken zu distanzieren. Es stellt sich die Frage, ob freiwilli-
ge Kooperationen tatsächlich funktionieren, wie sie entstehen 
und was sie brauchen. Erhöht Freiwilligkeit die Bereitschaft 
für ein konstruktives Miteinander? Sind „Not“ (z.B. aus 
Einsparungsgründen gemeinsam Infrastruktur anbieten) oder ein 
gemeinsames Thema (z.B. Netzwerk von Städten mit historischer 
Bausubstanz) unabdingbare Voraussetzungen für Kooperation? 
Oder funktionieren Kooperationen doch nur dort, wo sie verord-
net werden?

Sicherlich besteht ein Unterschied darin, ob Städte mit ähnlichen 
Interessen oder Problemlagen eine Kooperation eingehen oder 
ob ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis besteht, wie dies 
bei Stadt-Umland-Kooperationen der Fall sein kann. Hier liegt 
die attraktive – allerdings auch ertragsarme – Infrastruktur oft in 
den Zentren (Theater, Museen, Bildungseinrichtungen etc.) und 
die unattraktive – aber notwendige – Infrastruktur im Umland 
(Kläranlagen, Umspannwerke, Mülldeponien etc.). Beides kann 
ein gemeinsames Agieren auf Augenhöhe belasten.

Weitere Informationen: http://www.difu.de/veranstaltungen/
2013-02-25/interkommunale-kooperation-pflicht-oder-kuer.html
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